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KAPITEL 14

SOZIALER STROM- UND GASTARIF

A. Grundsätze
Es gibt einen sozialen Strom- und Gastarif. Dieser Tarif entspricht dem normalen Tarif ohne Grundgebühr.

B. Gewährungsbedingungen
Sowohl einfache Stromzähler als auch Stromzähler mit Tag- und Nachttarif kommen in Frage. Es gibt keine Stromverbrauchsgrenze. Der Gasverbrauch darf dagegen nicht über 21.798 MJ im Jahr liegen. Der Antragsteller, sein mit ihm zusammenlebender Ehepartner, die Person, die mit ihm einen Haushalt bildet ein Verwandter in steigender oder absteigender Linie, muss Bezieher sein: 

· einer Beihilfe für Personen mit Behinderung aufgrund einer Beeinträchtigung von mindestens 65 %; 

· einer Beihilfe für die Hilfe durch eine Drittperson; 

· einer Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens; 

· einer Eingliederungsbeihilfe der Kategorie 2, 3, 4 oder 5; 

· oder einer Beihilfe zur Unterstützung von Betagten der Kategorie 2, 3, 4 oder 5. 
Es ist vorgesehen, dass das Anrecht auf den Sozialtarif durch die zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit bestimmt wird. Folglich wird die Papierbescheinigung nur noch in außergewöhnlichen Fällen Verwendung finden.
C. Wie wird der soziale Strom- und Gastarif beantragt?
· Der Antrag ist schriftlich an die örtlichen Elektrizitäts- und Gaswerke zu richten. Man kann auch persönlich dort vorstellig werden.

· Dem Antrag muss der Nachweis über den Bezug einer Beihilfe für Personen mit Behinderung beigefügt werden.

· Wenn die Beihilfe vom FÖD Finanzen ausbezahlt wird, gelten der Vermerk ”S” auf dem Abschnitt der Postanweisung bzw. auf dem Zahlungsabschnitt der Beihilfe oder die Bescheinigung als Nachweis, die der FÖD Soziale Sicherheit jedes Jahr im März ausstellt.

· Wenn die Beihilfe vom Landespensionsamt ausbezahlt wird, gilt die jedes Jahr im Monat März mit dem Steuerzettel ausgestellte Bescheinigung als Nachweis.

  

Achtung : Eine besondere ärztliche Untersuchung ist nicht vorgesehen. 

WO INFORMIERE ICH MICH ? 

· FÖD WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND 
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